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so wird der Wasserbezüger auf der Differenz zwischen 

neuer und bisheriger Gebäudeversicherungssumme zum 

gleichen Ansatz nachzahlungspflichtig. Zu den Bau

kosten nachzahlungspflichtig sind auch nachträglich 

erstellte Schwimmbassins. 

Für abgelegene Einzel-Liegenschaften, deren Eigentümer 

eine neue Zweigleitung auf seine Kosten erstellen musste, 

kann der Gemeinderat die Anschlussgebühr bis auf die 

Hälfte (0,5 %) reduzieren. (Revidierte Fassung vom 12. Dezem

ber 1984) 

In Sonderfällen entscheidet der Gemeinderat. 

Die Anschlussgebühr ist innert 4 Monaten seit Rech

nungsstellung zu bezahlen. 

(Revidierte Fassung vom 17. Januar 1975, gültig ab l. April 1975) 

Die jährliche Wassersteuer setzt sich aus einer Grund

gebühr und dem Wasserpreis für die effektiv bezogene 

Wassermenge wie folgt zusammen: 

a) Grundgebühr

Für jede angeschlossene Liegenschaft (Haupt- und

Nebengebäude) wird, ohne Rücksicht auf den Wasser

verbrauch, eine Grundgebühr von 1 %0 des Gebäude

versicherungs-Basiswertes 1939 verrechnet.

b) Wasserpreis

Für den effektiv gemessenen Wasserverbrauch wird

ein Kubikmeterpreis von Fr. 2.--*erhoben.

c) Bauwasser und Bezug ab Hvdranten

Der Preis für Bauwasser beträgt:

- Fr. 2.30*/m3 bezogenen Wassers, oder

- Fr. -.90*/m3 Rauminhalt der betreffenden Bauten

laut Gebäudeversicherung 

*geändert auf: 01.10.2015 
(GRB 116/30.09.2015)
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